
Amtliche Mitteilung 10-2020 vom 19. Mai 2020 
 

 

Benutzungsordnung der Hochschule Fulda für das „Familienzimmer“ 
vom 14. Mai 2020 

 

Das Präsidium hat folgende Benutzungsordnung beschlossen: 
 
1. Die Hochschule Fulda stellt zum Zweck der Versorgung und Beschäftigung der 
Kinder im Alter bis zu 12 Jahren von Mitgliedern, Angehörigen und in besonderen 
Fällen Besucher*innen der Hochschule den Raum 004 im Gebäude 44 als 
„Familienzimmer“ zur Verfügung.  

 
2. Die Nutzer*innen sind berechtigt, die im Familienzimmer befindlichen Einrichtungs- 
und Ausstattungsgegenstände während der Dauer des Aufenthalts zu nutzen. Dies 
gilt auch für die Kinder, soweit sie aufgrund ihres Alters die für die Nutzung der 
betreffenden Gegenstände erforderliche Einsicht besitzen. Der Raum ist in 
aufgeräumtem, ordentlichem Zustand zu verlassen. Beschädigungen sind 
anzuzeigen. 

 
3.1. Die das Familienzimmer nutzenden Personen haben alle von ihnen 
mitgebrachten Kinder selbst zu beaufsichtigen. Sie haften für etwaige Schäden nach 
den gesetzlichen Vorschriften. 
 
3.2. Es ist nicht gestattet, mitgebrachte Kinder unbeaufsichtigt im Familienzimmer zu 
lassen. Sofern anwesende Personen sich bereit erklären, die Kinder anderer 
Personen neben den eigenen oder allein zu beaufsichtigen, haften diese für durch 
die fremden Kinder verursachten Schäden, als wären die Schäden durch eigene 
Kinder verursacht. 
 
3.3. Die Hochschule übernimmt eine Haftung für Personenschäden der Nutzer*innen 
und Kinder nur im Falle von Vorsatz oder Fahrlässigkeit, für Sachschäden nur im 
Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Amtshaftungsansprüche bleiben 
hiervon unberührt. 
 
3.4. Die Hochschule übernimmt keine Verantwortung beim Abhandenkommen 
mitgebrachter Gegenstände der Nutzer*innen und Kinder. Fundsachen werden ggf. 
an der Infothek der Hochschule im SSC abgegeben. 
 
4. Die das Familienzimmer nutzenden Personen sind verpflichtet, den Anweisungen 
der für das Familienzimmer zuständigen Person Folge zu leisten; sie übt für die 
Hochschule im Familienzimmer das Hausrecht aus. Sie entscheidet insbesondere 
darüber, wann aus Kapazitätsgründen keine weiteren Nutzer*innen und Kinder mehr 
das Familienzimmer betreten dürfen. Sie darf verlangen, dass die Zugehörigkeit zu 
dem in § 1 genannten Personenkreis glaubhaft gemacht wird. 

 
5. Die das Familienzimmer nutzenden Personen erkennen mit der Nutzung des 
Raumes diese Benutzungsordnung an; dies gilt insbesondere für die in Ziff. 3 
genannten Haftungsregeln. 

 
Fulda, 19. Mai 2020 
gez. 
Prof. Dr. Karim Khakzar 

- Präsident – 


